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Wie kommt die Schulleitung (und die Gesamtkonferenz) darauf, dass sie sich über klar
geregeltes Schulrecht und eine arbeitsvertragliche Regelung hinweg setzen können? Diese
Hybris ist zwar recht klassisch, dennoch aber falsch. Zur letzten Frage: Gegen eine
rechtswidrige Anordnung des Vorgesetzten müssen Beamte (!!) tatsächlich Remonstration
einlegen. Als Angestellter sollte der Hinweis auf den Schulfahrtenerlass und deinen
Arbeitsvertrag bereits ausreichen.
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